
ANLAGE A
Anmeldung/Bewerbung

Hiermit bewerbe ich mich um die Teilnahme an der KTM Duke Battle 2013 laut den mir vorliegenden Wettbewerbsbestim-
mungen. (ACHTUNG: Teilnahme ggf. nur mit C-Lizenz bzw. Tageslizenz möglich!).
Die folgenden Angaben können u. a. für den Streckensprecher und die Fahrerporträts im Internet verwendet werden. 
Bitte angeben, wenn z. B. die Telefonnummern nicht veröffentlicht werden sollen: 

Name	 Vorname 

Straße	 PLZ/Wohnort 

Land	 Wunsch-Start-Nr.

Telefon privat	 Tel. geschäftl. 

Mobilnummer	 Fax geschäftl. 

Notfallnummer	 E-Mail

Geburtsdatum	 Nationalität

Familienstand	 Kinder

Körpergröße in cm	 Gewicht in kg

Beruf	 derzeitiges Motorrad

Bisherige Motorsport-Erfahrung/Ergebnisse (mit Jahresangabe)

Hobbys/auch andere Sportarten (außer Motorsport)

Ausrüstung (bitte Entsprechendes ankreuzen)
T-Shirt:   XS   S   M   L   XL   XXL

Die Ausschreibung und Ergänzungen zur Teilnahme an der KTM Duke Battle 2013 habe ich zur Kenntnis genommen 
und erkenne alle darin aufgeführten Punkte an. 

Ort, Datum	 Unterschrift Bewerber/Fahrer

Bitte unterschrieben zurück an: MOTORRAD action team, z.Hd. Heike Leibbrand, Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711/182-2018  |  Fax: 0711/182-2017  |  E-Mail: hleibbrand@motorpresse.de



ANLAGE B
Duke Battle KomplettPaket

Hiermit bestelle ich das KTM Duke-Battle Komplettpaket mit der KTM 690 Duke R (MY 2013) inkl. Nenngeld für alle Läufe
zum Preis von € 11.990,- (inkl. 19% MwSt.). 

Name	 Vorname 

Straße	 PLZ/Wohnort 

Telefon	 Fax

Telefon mobil	 E-Mail 

Die KTM 690 Duke R wird inklusive Übergabeinspektion bereitgestellt, fahrfertig (entsprechend der StVO, Racingkit wird nicht 
verbaut)  zur Abholung bei der KTM-Sportmotorcycle GmbH, Hohenburger Str. 55, 92289 Ursensollen. Ein Versand per Spe-
dition ist möglich, hierfür werden zusätzlich € 200,- Transportkosten inkl. MwSt. berechnet.
Eine Montage der Teile des Racing-Kit und weitere etwaige Umbauten müssen durch den Teilnehmer bzw. dessen betreuenden 
KTM-Händler erfolgen.

Das 2013er-Duke Battle-Paket beinhaltet:
•	KTM Duke 690 R (Modell 2013)
•	KTM-Racing-Kit inkl. Tuning-Kit (Akrapovic-Komplettanlage, Luftfilterkasten, Kit-Nockenwelle, Mapping), Bugspoilerwanne,  
	 geschlossene Lampenmaske, Handguards, Schalthebel (für umgekehrtes Schaltschema) etc., eine genaue Teileliste folgt. 
•	Sticker-Paket aller Sponsoren
•	Aufnäherpaket aller Sponsoren
•	Nenngebühren für alle Duke Battle-Läufe 2013

Die anteiligen Rechnung für das KTM Duke Battle-Paket (Fahrzeug KTM 690 Duke R und Teile-Kit in Höhe von € 10.000,-) 
erhalten Sie von einem von der KTM-Sportmotorcycle GmbH benannten KTM-Vertragshändler, sowie dem MOTORRAD action 
team (€ 1.990,- Nenngebühren).

Die Motorräder sind grundsätzlich von allen Garantieansprüchen ausgenommen. Die Pakete/Fahrzeuge werden nach Anmelde-/
Zahlungseingang verteilt (first come, first serve), d.h. Angebot gilt, solange Vorrat reicht.
 
Die Auslieferung erfolgt ab Ende März 2013.  

Nach Eingang dieser Unterlagen beim Veranstalter erhält der Teilnehmer eine Rechnung des MOTORRAD action teams und 
einem von der KTM-Sportmotorcycle GmbH benannten KTM-Vertragshändler. Die Auslieferung/Bereitstellung erfolgt erst, 
wenn die Teilnahme an der KTM Duke Battle 2013 durch die komplette Zahlung des Battle-Paketes und der Nenngebühren 
erfolgt ist.

Die Austragungsbedingungen/Ausschreibung habe ich gelesen und erkenne alle Punkte an. 

Ort, Datum	 Unterschrift Bewerber/Fahrer

Bitte unterschrieben zurück an: MOTORRAD action team, z.Hd. Heike Leibbrand, Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711/182-2018  |  Fax: 0711/182-2017  |  E-Mail: hleibbrand@motorpresse.de



ANLAGE C
Teilnahme Duke Battle

Bitte unterschrieben zurück an: MOTORRAD action team, z.Hd. Heike Leibbrand, Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711/182-2018  |  Fax: 0711/182-2017  |  E-Mail: hleibbrand@motorpresse.de

Für Besitzer einer KTM 690 Duke, KTM 690 Duke R oder KTM 690 Duke „Cup“ der Modelljahre 2012 bzw. 2013 

Name	 Vorname 

Straße	 PLZ/Wohnort 

Telefon	 Fax

Telefon mobil	 E-Mail 

derzeitiges Motorrad

 

Ich möchte an der KTM Duke Battle 2013 teilnehmen und bin bereits Besitzer einer (bitte ankreuzen) 

	   KTM 690 Duke

	   KTM 690 Duke R

 	   KTM 690 Duke „Cup“ 

	 Fahrgestellnummer (unbedingt eintragen)

Die reine Einschreibegebühr für die KTM Duke Battle 2013 beträgt € 1.990,- (inkl. 19% MwSt.).
Nach Eingang der vollständig ausgefüllten Unterlagen erhalten Sie eine Rechnung.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es gilt der Eingang der Nennung/Zahlung.

Die Austragungsbedingungen/Ausschreibung habe ich gelesen und erkenne alle Punkte an. 

Ort, Datum	 Unterschrift Bewerber/Fahrer



ANLAGE D
Haftungsausschluss

Bitte unterschrieben zurück an: MOTORRAD action team, z.Hd. Heike Leibbrand, Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711/182-2018  |  Fax: 0711/182-2017  |  E-Mail: hleibbrand@motorpresse.de

Bezüglich meiner Teilnahme an der KTM Duke Battle 2013 bestäti-
ge ich, dass ich die Ausschreibung sorgfältig durchgelesen habe und 
in allen Teilen anerkenne. 
Des Weiteren bin ich im Besitz einer für mich gültigen Fahrerlaubnis 
(s. Ausschreibung, Punkt 2, Teilnahmevoraussetzungen). 
Ich bin bei guter gesundheitlicher Verfassung und verfüge über eine 
ausreichende Fahrerfahrung.

Die Teilnehmer (Bewerber und Fahrer) nehmen auf eigene Gefahr 
an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und straf-
rechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen be-
nutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsaus-
schluss vereinbart wird. 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Ver-
zicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen: die FIM, die UEM, 
den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche 
Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, 
Geschäftsführer, Generalsekretäre, die ADAC-Gaue, den Promoter/
Serienorganisator, den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstre-
ckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, 
die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der 
bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör ver-
ursacht werden, und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller 
zuvor genannten Personen und Stellen, außer für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthaf-
teten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, 
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
– auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 
des enthafteten Personenkreises – beruhen; gegen: die anderen Teil-
nehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer), deren Helfer, die Eigentümer, 
Halter der anderen Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die eige-

nen Fahrer, Beifahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen 
zwischen Bewerber, Fahrer/n, Beifahrer/n gehen vor) und eigene 
Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit dem Wettbewerb (ungezeitetes, gezeitetes Trai-
ning, Warm-up, Rennen, Lauf, Wertungsprüfung) entstehen, außer 
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtver-
letzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungs-
gehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Er-
füllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, 
insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher 
als auch aus außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse 
bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. Mit 
der Abgabe der Nennung nimmt der Bewerber/Halter/Fahrer davon 
Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrs-
versicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko-Versicherung) für Schäden bei 
der Veranstaltung nicht gewährt wird. Er verpflichtet sich, auch den 
Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. Im 
Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestell-
ten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die 
motorradsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorrübergehend in 
Frage stellen, entbindet(n) der/die Unterzeichnende(n) alle behan-
delnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus u. U. auch für Dritte 
ergebende Sicherheitsrisiko von der ärztlichen Schweigepflicht ge-
genüber dem DMSB bzw. gegenüber den bei der Veranstaltung an 
verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen (Rennarzt/Veranstaltungs-
arzt, Rennleiter/Fahrtleiter, Sportkommissare/Schiedsrichter).
Desgleichen kann das MOTORRAD action team nicht für Vorkomm-
nisse haftbar gemacht werden, die außerhalb ihres Einflussbereiches 
liegen, wie zum Beispiel die Absage von Veranstaltungen etc.

Gerichtsstand für Klagen gegen die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG ist Stuttgart. 

Ort, Datum	 Unterschrift Bewerber/Fahrer

Erklärung
Das MOTORRAD action team sowie alle an der KTM Duke Battle 2013 beteiligten Sponsoren und Partner haben das Recht, Bild- und Vide-
omaterial sowie und Rennresultate ohne zusätzliche Zahlung, zu Werbezwecken zu verwenden. 

Ort, Datum	 Unterschrift Bewerber/Fahrer



ANLAGE E
Widerrufbelehrung

Bitte unterschrieben zurück an: MOTORRAD action team, z.Hd. Heike Leibbrand, Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711/182-2018  |  Fax: 0711/182-2017  |  E-Mail: hleibbrand@motorpresse.de

für Besteller eines KTM Duke Battle Komlettpakets bzw. Nenngeldpakets

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder 
– wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung in Textform jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger, bei der Erbringung von Dienstlei-
stungen jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 §2 in 
Verbindung mit §1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß §312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 
246 §3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf 
ist zu richten an: 

Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG
MOTORRAD action team
Leuschnerstr. 1
70174 Stuttgart
E-Mail: info@actionteam.de
Fax: 0711/1 82 - 2017

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nut-
zungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile)  nicht 
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns 
insoweit Wertersatz leisten. Bei Dienstleistungen kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen 
müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzung oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzu-
führen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und 
Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und 
üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten 
der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sa-
che einen Betrag von € 40,00 nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs 
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung 
für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der 
Sache, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Bei der Erbringung von Dienstleistungen erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

Ort, Datum	 Unterschrift Bewerber/Fahrer



ANLAGE F
Bridgestone-Neukunde

Bitte unterschrieben zurück an: MOTORRAD action team, z.Hd. Heike Leibbrand, Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711/182-2018  |  Fax: 0711/182-2017  |  E-Mail: hleibbrand@motorpresse.de

Reifen sind beim Bridgestone Reifenservice während der Veranstaltungen zu Sonderkonditionen erwerbbar und werden vor Ort 
kostenfrei aufgezogen. Die Bezahlung erfolgt unkompliziert per Lastschrift zugunsten der: 

Bridgestone Deutschland GmbH
Justus-von-Liebig Strasse 1
61352 Bad Homburg v. d. H.
Telefon: +49 (0) 6172 / 408 253
Fax: +49 (0) 6172 / 408 140 (Abt. MOT)

Lastschrifteinzug 
Bridgestone Reifenservice beim KTM Duke Battle 2013

Firma/Fahrer

Strasse

PLZ, Ort

Telefon	 Fax 	

Email

Umsatzsteuer-ID-Nr.

Hiermit beauftragen wir die Firma Bridgestone Deutschland GmbH, die fälligen Rechnungsbeträge mittels Lastschrift von 
unserem Konto

bei der

BLZ	 Konto-Nr. 

abzubuchen. Dafür erhalten wir ab sofort folgendes Standardzahlungsziel:
30 Tage Netto

Diese Ermächtigung ist jederzeit widerrufbar.

Ort, Datum	  Unterschrift



ANLAGE G
Allg. Geschäftsbedingungen

I.	V ertragsabschluss/Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers
1.	 Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis drei Wochen, bei Nutzfahrzeugen bis sechs Wo-

chen gebunden. Diese Frist verkürzt sich auf 10 Tage (bei Nutzfahrzeugen auf 2 Wochen) bei 
Fahrzeugen, die beim Verkäufer vorhanden sind. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der 
Verkäufer die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der 
jeweils genannten Fristen schriftlich bestätigt oder die Lieferung ausführt. Der Verkäufer ist 
jedoch verpflichtet, den Besteller unverzüglich zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht 
annimmt.

2.	 Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag bedürfen der schrift-
lichen Zustimmung des Verkäufers.

II.	P reise

III.	Zahlung
1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und 

Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig.
2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung 

des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht 
kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht.

IV.	Lieferung und Lieferverzug
1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, 

sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss.
2. Der Käufer kann sechs Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder 

einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Diese Frist verkürzt sich auf 
10 Tage (bei Nutzfahrzeugen auf zwei Wochen) bei Fahrzeugen, die beim Verkäufer vorhanden 
sind. Mit dem Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch 
auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäu-
fers auf höchstens 5 % des vereinbarten Kaufpreises.

3.	 Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der 
Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der betreffenden Frist gemäß Ziffer 2, 
Satz 1 oder 2 dieses Abschnitts eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. 

	 Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch 
bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25% des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein 
Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstän-
digen beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schadenersatzansprüche statt der Leistung bei leichter 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

	 Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er 
mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der 
Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.

4. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der 
Verkäufer bereits mit Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte 
des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 2, Satz 4 und Ziffer 3 dieses Abschnitts.

5. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die 
den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum 
vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 1 
bis 4 dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände 
bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub 
von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte 
bleiben davon unberührt.

6. Konstruktions- oder Formändenungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Liefe-
rumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Ände-
rungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer 
zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder 
des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein daraus keine 
Rechte hergeleitet werden.

V.	 Abnahme
1.	 Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Bereit-

stellungsanzeige abzunehmen.
2.	 Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch 

machen. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 15% des Kaufpreises. Der 
Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren Schaden 
nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstan-
den ist.

VI. Eigentumsvorbehalt
1.	 Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages 

zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers.
	 Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sonder-

vermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerb-
lichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch be-
stehen für Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung 
bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden Forderungen.

	 Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflich-
tet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehende Forde-
rungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäfts-
beziehungen eine angemessene Sicherung besteht.

	 Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz der Zulassungsbeschei-
nigung Teil 11 (Fahrzeugbrief) dem Verkäufer zu.

Neuwagen-Verkaufsbedingungen (Kraftfahrzeuge und Anhänger)
Unverbindliche Empfehlung des Verbandes der Automobilindustrie e. V. (VDA), des Verbandes der Internationalen Kraft-
fahrzeughersteller e.V. (VDIK) und des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK) Stand: 03/2008

2.	 Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer vom Kaufvertrag zurücktreten. Hat der Ver-
käufer darüber hinaus Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung und nimmt er den Kauf-
gegenstand wieder an sich, sind Verkäufer und Käufer sich darüber einig, dass der Verkäufer den 
gewöhnlichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. Auf 
Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich nach Rücknahme des Kaufgegenstandes geäußert 
werden kann, wird nach Wahl des Käufers ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverstän-
diger, z. B. der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), den gewöhnlichen Verkaufswert 
ermitteln. Der Käufer trägt sämtliche Kosten der Rücknahme und Verwertung des Kaufgegen-
standes. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5% des gewöhnlichen Verkaufswertes. 
Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere Kosten nachweist oder der 
Käufer nachweist, dass geringere oder überhaupt keine Kosten entstanden sind.

3.	 Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder verfü-
gen noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen.

VII. Sachmangel
1.	 Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren entsprechend den gesetzlichen Bestim-

mungen in zwei Jahren ab Ablieferung des Kaufgegenstandes.
	 Hiervon abweichend gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr, wenn der Käufer eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unterneh-
mer ist, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt.

	 Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit der Verkäufer aufgrund Gesetz zwingend 
haftet oder etwas anderes vereinbart wird, insbesondere im Falle der Übernahme einer Garantie.

2.	 Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden, gilt Folgendes:
	 a) �Ansprüche auf Mängelbeseitigung kann der Käufer beim Verkäufer oder bei anderen, vom 

Hersteller/Importeur für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten Betrieben geltend 
machen; im letzteren Fall hat der Käufer den Verkäufer hiervon unverzüglich zu unterrichten, 
wenn die erste Mängelbeseitigung erfolglos war. Bei mündlichen Anzeigen von Ansprüchen ist 
dem Käufer eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige auszuhändigen.

	 b) �Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, hat sich der Käufer 
an den dem Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes nächstgelegenen, vom Hersteller/
Importeur für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten dienstbereiten Betrieb zu 
wenden.

	 c) �Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf der Verjäh-
rungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche aufgrund des Kaufvertrages geltend 
machen.

	 d) Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.
3.	 Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden Mängelbeseitigungsansprüche nicht be-

rührt.
4.	 Abschnitt VII Sachmangel gilt nicht für Ansprüche auf Schadensersatz; für diese Ansprüche gilt 

Abschnitt VIII Haftung.

VIII. Haftung
1.	 Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, 

der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt:
	 Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der 

Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren Er-
füllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den 
bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Soweit der Schaden durch 
eine vom Käufer für den betreffenden Schadenfall abgeschlossene Versicherung (ausgenommen 
Summenversicherung) gedeckt ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige damit verbundene Nach-
teile des Käufers, z. B. höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur Schadenregulie-
nung durch die Versicherung.

	 Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Kaufvertrages in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, und werden nach Ablauf eines 
Jahres nach Ablieferung des Kaufgegenstandes Schadensersatzansprüche wegen Sachmängeln 
geltend gemacht, gilt Folgendes: Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für einen 
Schaden, der grob fahrlässig verursacht wurde, nicht aber bei grob fahrlässiger Verursachung 
durch gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte des Verkäufers, ferner nicht für einen grob 
fahrlässig verursachten Schaden, der durch eine vom Käufer für den betreffenden Schadenfall 
abgeschlossene Versicherung gedeckt ist.

2.	 Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung des Verkäufers 
bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Be-
schaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.

3.	 Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt IV abschließend geregelt.
4.	 Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 

Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schä-
den. Für von ihnen mit Ausnahme der gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten durch 
grobe Fahrlässigkeit verursachte Schäden gilt die diesbezüglich für den Verkäufer geregelte Haf-
tungsbeschränkung entsprechend.

5.	 Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit.

IX. Gerichtsstand
1.	 Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kauf-

leuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der 
Sitz des Verkäufers.

2.	 Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 
hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland 
verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist. Im übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem Käufer dessen 
Wohnsitz als Gerichtsstand.


